
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, 
Kolleginnen und Kollegen 

/ 

zur Regierungsvorlage über ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Elektrizitätsabgabegesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das 
Investmentfondsgesetz 2011 und das Finanzausgleichsgesetz 20~.7 geändert werden sowie das 
Nationale Em.~ssionszertifikatehandelsgesetz 2022 erlassen wird (Okosoziales Steuerreformgesetz 
2022Teil1- OkoStRefG 2022Teil1) (Top 1) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Die oben bezeichnete Vorlage wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 (Umsatzsteuergesetz 1994) wird wie folgt geändert: 

1. Nach der Z 1 werden folgende Z Ja und lb eingefügt : 

„1 a. In § 12 Abs. 10 dritter Unterabsatz wird die Wortfolge „Übertragung einer Wohnung in das 
Wohnungseigentum aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c" durch die Wortfolge „Eigentumsübertragung -
ausgenommen von Geschäftsräumen - aufgrund eines Anspruches gemäß § l 5c" ersetzt. 

1 b. In § 12 Abs. 10 vierter Unterabsatz wird die Wortfolge „Übertragung einer Wohnung in das 
Wohnungseigentum aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c" durch die Wortfolge „Eigentumsübertragung -
ausgenommen von Geschäftsräumen - aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c" ersetzt" 

2. Nach der Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt: 

„2a. In § 18 Abs. 10 wird die Wortfolge „Wohnungen betreffen, die nachträglich in das Wohnungseigentum 
aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c WGG übertragen wurden," durch die Wortfolge 
„Eigentumsübertragungen - ausgenommen von Geschäftsräumen - aufgrund eines Anspruches gemäß § l 5c 
W GGbetreffen," ersetzt." 

Begründung 
Zu den ZZ la und 2a 

Um potenziell auftretenden Unsicherheiten betreffend die nachträgliche Übertragung von Wohnobjekten auch in 
das in ländlichen Bereichen häufig vorkommende (Mit-)Eigentum, insbesondere bei Reihenhausanlagen zu 
begegnen sowie zur Gleichbehandlung von in den meisten Fällen mit Wohnobjekten mitübertragenen Ein- und 
Abstellplätzen wird die Formulierung „einer Wohnung in das Wohnungseigentum" gestrichen. Es handelt sich 
hierbei lediglich um eine Klarstellung zur Schaffung von Rechtssicherheit und werden geänderte budgetäre 
Auswirkungen nicht erwartet. 
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